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(3) § 69f des Beamtenversorgungsgesetzes findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass statt des „12. Februars 
2009" der,,]. Juli 2010", statt des „11. Februars 2009" 
der „30. Juni 2010" und statt des „31. Dezembers 
2012" der „31. Mai 2014" einzusetzen sind.

§19
Ruhegehaltssatz für am 31. Dezember 1991 

vorhandene Versorgungsberechtigte
beziehungsweise am 31. Dezember 1996 für 

Versorgungsberechtigte der ehemaligen 
Region West

(1) Hat das Dienstverhältnis, aus dem die oder der 
Versorgungsberechtigte in den Ruhestand tritt, oder 
ein unmittelbar vorangehendes anderes öffentlich- 
rechtliches Dienstverhältnis bereits am 31. Dezember 
1991 bestanden, bleibt der zu diesem Zeitpunkt er
reichte Ruhegehaltssatz gewahrt. Dabei richtet sich 
die Berechnung der ruhegehaltfahigen Dienstzeit und 
des Ruhegehaltssatzes nach dem bis zum 31. Dezem
ber 1991 geltenden Recht; § 14 Absatz 1 Satz I Halb
satz 2 und 3 des Beamtenversorgungsgesetzes findet 
keine Anwendung. Für Zeiten einer Teilbeschäftigung 
gilt § 6 Absatz 1 Satz 3 des Beamtenversorgungsge
setzes. Der sich nach den Sätzen 1 bis 3 ergebende 
Ruhegehaltssatz steigt mit jedem Jahr, das vom 1. Ja
nuar 1992 an nach dem von diesem Zeitpunkt an gel
tenden Recht als ruhegehaltfahige Dienstzeit zurück
gelegt wird, um eins vom Hundert der ruhegehaltfa
higen Dienstbezüge bis zum Höchstsatz von 75 vom 
Hundert; insoweit gilt § 14 Absatz 1 Satz 2 und 3 des 
Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend. Bei der 
Anwendung von Satz 4 bleiben Zeiten bis zur Voll
endung einer zehnjährigen ruhegehaltfähigen Dienst
zeit außer Betracht. § 13 Absatz 1 des Beamtenver
sorgungsgesetzes findet in der für das bisherige Bun
desgebiet bis zum 31. Dezember 1991 geltenden Fas
sung Anwendung. § 14 Absatz 3 des Beamten Versor
gungsgesetzes findet Anwendung.
(2) Erreicht die oder der Versorgungsberechtigte aus 
einem Dienstverhältnis, das bereits vor dem 31. De
zember 1991 bestand oder dem unmittelbar ein ande
res öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis voranging, 
vor dem 1. Januar 2002 die gesetzliche Altersgrenze, 
so richtet sich die Berechnung der ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit und des Ruhegehaltssatzes nach dem bis 
zum 31. Dezember 1991 geltenden Recht. Dies gilt 
entsprechend, wenn die oder der Versorgungsberech
tigte w'egen Dienstunfähigkeit oder auf Antrag in den 
Ruhestand versetzt wird oder stirbt.
(3) Der sich nach Absatz 1 oder 2 ergebende Ruhe
gehaltssatz w'ird der Berechnung des Ruhegehaltes 
zugrunde gelegt, wenn er höher ist als der Ruhege
haltssatz, der sich nach diesem Kirchengesetz für die 
gesamte ruhegehaltfähige Dienstzeit ergibt. Der sich 
nach Absatz 1 ergebende Ruhegehaltssatz darf den 
Ruhegehaltssatz, der sich nach dem bis zum 31. De- 
zember 1991 geltenden Recht ergäbe, nicht überstei
gen. Für Zeiten einer Teilbeschäftigung gilt § 6 Ab
satz 1 Satz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes. § 14

Absatz 3 des Beamtenversorgungsgesetzes findet An
wendung.

(4) Tritt die oder der Versorgungsberechtigte aus ei
nem Dienstverhältnis, das am 31. Dezember 1991 be
reits bestanden hat, vor Erreichen der Regelaltersgren
ze in den Ruhestand, so ist § 14 Absatz 3 des Beam
tenversorgungsgesetzes mit folgender Maßgabe anzu
wenden: Bei Erreichen der Altersgrenzen nach § 88 
Absatz 1 Satz 1 Nummer I des Pfarrdienstgesetzes der 
EKD oder § 67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Kir
chenbeamtengesetzes derEKD oder bei Versetzung in 
den Ruhestand nach dem Wartestand oder wegen 
Dienstunfahigkeit beträgt der Vomhundertsatz der 
Minderung für jedes Jahr

(5) Ergibt sich aufgrund der Absätze 1 und 2 ein hö
heres Ruhegehalt als nach neuem Recht, so ist dies 
auch bei den Höchstgrenzen in den Fällen des Zusam
mentreffens von kirchlichen Versorgungsbezügen mit 
Versorgungsbezügen aus kirchlichem oder sonstigem 
öffentlichen Dienst oder mit Renten zu berücksichti
gen. § 14 Absatz 1 Satz 2 bis 4 des Beamtenversor- 
gungsgesetzes gilt entsprechend.

(6) Die Zeit einer Kindererziehung für ein vor dem \f 
1. Januar 1992 innerhalb des öffentlich-rechtlichen A 
Dienstverhältnisses geborenes Kind wird bis zu dem
Tag, an dem das Kind sechs Monate alt wird, als ru
hegehaltfahige Dienstzeit berücksichtigt. Für nach 
dem 31. Dezember 1991 innerhalb des öffentlich- 
rechtlichen Dienstverhältnisses geborene Kinder ist 
hinsichtlich der Kindererziehungszeit § 50a Absatz 1 
bis 7 des Beamtenversorgungsgesetzes beziehungs
weise eine in diesem Gesetz bestimmte abweichende 
Regelung auch dann anzuwenden, wenn die Berech
nung des Ruhegehaltssatzes nach dem bis zum 
31. Dezember 1991 geltenden Recht vorzunehmen ist.

(7) Für den nach den Absätzen 1 bis 3 ermittelten Ru
hegehaltssatz gilt § 69e Absatz 4 Beamtenversor
gungsgesetz entsprechend.

(8) § 12a Beamtenversorgungsgesetz ist anzuwenden.

(9) Für Versorgungsberechtigte, deren Versorgungs
anspruch aus einem Dienstverhältnis in der ehemali
gen Region West der Evangelischen Kirche in Berlin- 
Brandenburg herrührt, tritt in diesem Paragraphen an 
die Stelle des 31. Dezember 1991 der 31. Dezember 
1996 und an die Stelle des 1. Januar 1992 der 1. Januar 
1997.

vor dem 1. Januar 2002 0,0 

nach dem 31. Dezember 2001 0,6 

nach dem 31. Dezember 2002 1,2 

nach dem 31. Dezember 2003 1,8 
nach dem 31. Dezember 2004 2,4 

nach dem 31. Dezember 2005 3,0 

nach dem 31. Dezember 2006 3,6.


